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Der Nachdruck ist nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Steuerfreiheit des Branntweins zu Heilzwecken.
Wenn auch über die endgültige Feststellnng der Beding­

ungen und Coutrolmaßregeln, unter welchen Branntwein zn 
Heilzwecken steuerfrei verwendet werden darf, gegenwärtig die 
Verhandlungen noch schweben, und es daher nicht angezeigt 
erscheint, diesen näher zu treten, obgleich sich hier die mannig­
faltigsten Ansichten und Vorschläge gegenüberstehen, so dürften 
dennoch Erörterungen über die Art und Weise, wie die Steuer 
erlassen, bezw. die Maischbottigstener erstattet wird, angebracht 
erscheinen, da in dieser Hinsicht nicht überall gleichmäßig ver­
fahren wird; daß hierbei die Controlmaßregeln in etwas ge­
streift erden müssen, läßt sich nicht vermeiden.

Während einestheils nur für den nachweislich wirklich zu 
Heilzwecken verwendeten Branntwein die Verbranchsabgabe 
erlassen und die Maischbottigstener vergütet wird, geschieht 
dies anderntheils schon für den Branntwein, welcher behufs 
Verwendung zu Heilzwecken unter Buchkontrole gestellt wird

In dem ersteren Falle ist das Verfahren folgendes:
Der Branntwein wird bei den Steuerstellen in das Dena- 

turirungs-Register und zugleich in das von den Gewerbe­
treibenden zn führende Branntwein-Controle-Register einge­
tragen. Am Schlüsse des Vierteljahres hat der Gewerbe­
treibende einen Abschluß dieses Controle-Registers einzureichen, 
aus welchem die bezogenen, die zu Heilzwecken verwendeten, 
und die in Bestand verbliebenen Branntweinmengen ersichtlich 
sind. Diese werden von dem Bezirks-Ober-Kontrolenr geprüft 
und als richtig bescheinigt bezw. richtig gestellt. Auf Grund 
dieser Abschlüsse wird von den Stenerstellen in dem Denatn- 
rirungs-Register der Bestand am Schlüsse des Vierteljahrs 
gebildet und in dem Register des folgenden Vierteljahrs vor­
getragen, gleich wie auch der Uebertrag in dem Control-Re- 
gister der Gewerbeanstalt bewirkt wird.

Der Steuer-Erlaß lind die Steuer-Vergütung wird nur 
für den ausweislich der vorqedachten Abschlüsse im Laufe des 
Vierteljahres wirklich zu Heilzwecken verwendeten Branntwein

gewährt, während für die Abweichung zwischen Soll- und Ist- 
Bestand, also für Branntwein, über welchen der Nachweis 
des Verbrauchs zu Heilzwecken nicht erbracht ist, die Ver­
branchsabgabe entrichtet werden muß und eine Vergütung der 
Maischbottigstener nicht stattfindet.

In dem zweiten Falle wird folgendermaßen verfahren:
Der mit Versendungsschein I bezogene Branntwein ist 

gleichfalls in das Denaturirnngs-Register der Steuerstelle und 
in das von dem Gewerbetreibenden zu führende Branntwein- 
Konto einzutragen. Die Gewerbetreibenden haben sich zu ver­
pflichten, den bezogenen Branntwein ausschließlich zu Heil­
zwecken zu verwenden. Ueber die im Laufe eines Vierteljahrs 
bezogenen Branntweinmengen werden demnächst Bonifikations­
anerkenntnisse ausgestellt. Falls sich bei dem jährlich vor­
zunehmenden Bestandsaufnahmen Fehlmengen ergeben, so 
können solche bis zu 2 Proz. des Sollbestandes ohne Weiteres 
abgeschrieben werden; größere Abweichungen unterliegen der 
weiteren Erörterung.

In beiden Fällen wird die Buchkontrole der Denaturirnng 
unter amtlicher Aufsicht gleichgeachtet. Der Hauptunterschied 
besteht aber darin, daß in dem einen Falle die durchgeführte 
Buchkontrole, also der buchmäßige Nachweis der Verwendung, 
als die Denaturirung ersetzend angesehen wird, während dies 
bei den: zweiten Verfahren bereits mit der Stellung unter 
Buchkontrole angenommen wird. Das erstere Verfahren dürfte 
richtiger sein und den Verwaltungsgrundsätzen mehr entspre­
chen, daß eine Steuer-Vergütung erst dann gewährt wird, 
nachdem oer Nachweis der erfolgten Ausfuhr, Danatnrirung, 
Aufnahme in eine Niederlage n. fi w. erbracht ist, also über 
die Gegenstände, auf welchen die Steuer lastet, seitens des 
Empfängers der Vergütung nicht mehr, oder doch nur unter 
ganz bestimmten Bedingungen, zu der ursprünglichen Bestim­
mung — der Verwendung im Jnlande — verfügt werden 
kann, was aber hinsichtlich der bloßen Stellung unter Buch­
kontrole noch nicht schlechtweg behauptet werden kann.


